Anerkenntnisvereinbarung zum DHG

Zwischen dem AG .....................................................................................................................

und dem AN ...............................................................................................................................

wird folgende Vereinbarung abgeschlossen:

1.
Der AN hat in zumindest grob fahrlässiger bzw. auffallend sorgloser Weise im Zuge seiner im Auftrag des AG verrichteten Tätigkeiten folgende Schä
den verursacht:


a) 
zu ersetzender Schaden € ............................... 


b)
zu ersetzender Schaden € ............................... 

2.
Der AN anerkennt ausdrücklich, dass die im Punkt 1. dieser Vereinbarung konkret genannten Schäden durch schwer wiegende Fehler seinerseits, die auf grobe Fahrlässigkeit bzw. auffallende Sorglosigkeit zurückzuführen sind, verursacht worden sind.


Weiters anerkennt der AN, dass die schwerwiegenden Fehler ausschließlich im Zuge von Arbeiten verursacht wurden, die er in Erfüllung arbeitsvertraglicher Verpflichtungen erbracht hat und die seinem Ausbildungsstand bzw. seiner kollektivvertraglichen Einstufung entsprechen.

3.
Die Leistung des Schadenersatzes erfolgt im Wege der Aufrechnung unter Beachtung des Existenzminimums im Sinne der EO gegen Entgeltansprüche des AN gegen den AG. Der AN ist mit der Aufrechnung ausdrücklich einverstanden. Soweit die Ersatzpflicht durch Aufrechnung nicht gedeckt werden kann, ist der Restbetrag auf ein vom AG zu nennendes Konto zu überweisen.

4.
Zweck dieser Vereinbarung ist es, durch Willenserklärungen einen bestehenden Konflikt zu beseitigen.

............................................, am .........................................

Gelesen, verstanden, einverstanden 

und frei von Druck gegengezeichnet

.....................................................................................................................................................

Unterschrift des AN
Unterschrift des AG

� Falls zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Vereinbarung die Höhe des Schadens nicht feststeht, muss in der Anerkenntnisvereinbarung keine diesbezügliche Angabe enthalten sein.





